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L22002 Landesbedienstete Kärnten

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

DienstrechtsG Krnt 1994 §176 Abs1 Z1;

GehG 1956 §121 Abs1 Z1 idF 1994/550 impl;

GehG 1956 §30a Abs1 Z1 impl;

Rechtssatz

Das Verfassen von Protokollen, die sich auf die bloße Wiedergabe fremder Erklärungen beschränken - auch wenn dies

zweifelsohne eine spezielle Ausbildung und Fertigkeit erfordert -, ist nicht als Tätigkeit zu bewerten, für die im

Allgemeinen eine abgeschlossene Hochschulbildung NOTWENDIG - also nicht nur hilfreich - ist. Dies wäre jedoch für

eine A-wertige Tätigkeit ein unabdingbares Erfordernis.
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